BAUVERFAHRENSORDNUNG
DER DIOZESE FELDKIRCH

Praambel

Die Bauverfahrensordnung regelt das Vorgehen
bei kirchlichen Bauvorhaben im Zustdndigkeits-
bereich der Diozese Feldkirch. Sie dient dem
Schutz der berechtigten handelnden Personen
sowie der kirchlichen juristischen Personen in der
Di6zese Feldkirch vor wirtschaftlichen Gefahren,
die mit BaumaBnahmen in Zusammenhang ste-
hen, wie auch dem Schutz von Objekten, denen
kulturelle, geschichtliche, religidse oder in ande-
rer Weise wichtige Bedeutung zukommt sowie
der Sicherung der Qualitat, Funktionalitdt und
Wirtschaftlichkeit der Bauvorhaben einschlieBlich
deren Erhaltung.

Beim Bauverfahren, also bei der Durchfiihrung
einer kirchlichen BaumaBnahme, sind samtliche
pastoralen, baulichen, 6konomischen und 6kolo-
gisch-gesellschaftlichen Aspekte bestmdglich
aufeinander abzustimmen. Eine konstruktive Zu-
sammenarbeit zwischen den Pfarren bzw. ande-
ren kirchlichen Rechtstragern und den di6zesa-
nen Fachstellen und Gremien ist Teil des kirchli-
chen Selbstverstandnisses.

Geltungsbereich

Diese Bauordnung gilt fir alle kirchlichen Bau-
maBnahmen im Zustandigkeitsbereich der Dio-
zese Feldkirch, unabhdangig von einer Subventio-
nierung durch die Didzese.

Kirchliche BaumaBnahmen sind samtliche bauli-
chen Aktivitdten wie beispielsweise

* Neu-, Zu- und/oder UmbaumaBnahmen

e Abbrucharbeiten

* Neu- und Umgestaltungen

e Nutzungsanderungen

* Renovierungen und/oder Sanierungen

«  Optische Verdanderungen bei Gebduden

« Restaurierungen

+ energietechnische BaumaBnahmen

e Mobilfunkanlagen und Sirenen

e Kirchenglocken, Lautewerk und Turmuh-

ren (siehe Abschnitt B)

* Orgeln (siehe Abschnitt C)
inklusive der daflr erforderlichen Planungs-
und/oder Bauvorbereitungsarbeiten.

Diese Bauverfahrensordnung bezweckt dariber
hinaus den Schutz und die Erhaltung von Kultur-
denkmalern, unabhangig davon, ob sie sich im
Eigentum kirchlicher Rechtstrager befinden oder
es sich um von diesen in zivile Rechtstrager aus-
gelagerte Objekte handelt. So bezieht sich der
Geltungsbereich insbesondere auf folgende Bau-
werke:

* alle Gebaude (Sakralgebaude, Pfarrhofe,
Pfarrheime, etc.)

 Friedhdéfe sowie deren Nebenanlagen
(Garten, Mauern, etc.)

« festen Einrichtungen (z.B. Altdre, Kunst-
werke und Kunstinventar, technische
Ausstattungen, etc.)

* religiése Klein- und Flurdenkmale (Bild-
stdocke, Weg- und Siihnekreuze)

die im kirchlichen Eigentum (vor allem Pfarre,
Pfriinde, Di6zese) stehen.

Rechtsgrundlagen
Fir die die kirchlichen Genehmigungsverfahren
gelangen die Abschnitte A-D zur Anwendung.

Dartber hinaus sind v.a. folgende Bestimmun-
gen zu beachten:

e Kirchliche Bestimmungen und liturgische
Vorschriften (Statuten der Kommission flr
die liturgischen Orte im sakralen Raum)

« Denkmalschutzgesetz

« alle baurechtlichen Bestimmungen, v.a. das
Vorarlberger Baugesetz und das Bauarbei-
tenkoordinationsgesetz

* Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes

Geltungsdauer

Diese Bauverfahrensordnung tritt am 1.1.2025
in Kraft.

Gleichzeitig treten die ,Bauordnung der Dibzese
Feldkirch™ vom 23.6.2008 samt den integrierten
Richtlinien C und D fir alle Orgelvorhaben bzw.
Glocken, Lautewerk und Turmuhren auBer Kraft.

Feldkirch, am 1.10.2024

Dr. Benno Elbs
Diozesanbischof

Dr. Gerhard Walser
Ordinariatskanzler



A. Genehmigungsverfahren fiir kirchliche
BaumaBnahmen

Jede im Geltungsbereich dieser Bauordnung lie-
gende BaumaBnahme unterliegt im Vorfeld fol-
gendem kirchlichen Genehmigungsverfahren:

1. Absichtserkldrung des Pfarrkirchenrats
(PKR)

Zustandig fir die BaumaBnahmen in der Pfarre

ist der Pfarrkirchenrat (PKR) im Sinne der jeweils

geltenden Pfarrkirchenratsordnung.

Zu Beginn der geplanten BaumaBnahme doku-
mentiert die Absichtserkldrung in den pfarrlichen
Gremien den Bedarf und Wunsch, eine BaumaRB-
nahme zu starten.

Die Absichtserklarung wird dem Bauamt der Di-
0zese mit einer kurzen Beschreibung der beab-
sichtigten BaumaBnahme gemeldet.

2. Stellungnahme des dibozesanen Bau-
amts

Das Bauamt entscheidet in Absprache mit dem

Pfarrkirchenrat mittels schriftlicher Stellung-

nahme Uber die einzelnen Schritte und Phasen

des Bauverfahrens.

Dabei werden vor allem folgend Punkte beraten

und entschieden:

. Umfang und Form der Planung.

. Ausschreibung eines Wettbewerbs oder ei-
nes Praqualifikationsverfahrens (vor allem
bei gréBeren Bauvorhaben sowie Altarraum-
gestaltungen)

. Durchfiihrung eines verkirzten Bauverfah-
rens

3. Bauvorbereitungs- und/oder Planungs-
phase

Auf der Basis der vorliegenden schriftlichen Stel-
lungnahme des Bauamts fasst der PKR den Be-
schluss, die Bauvorbereitungs- und/oder Pla-
nungsphase einzuleiten. Ohne vorliegende
schriftliche Stellungnahme des Bauamts ist eine
Bauvorbereitungs- und/oder Planungsphase inkl.
damit verbundener Beauftragungen Dritter
rechtsunwirksam.

Schwerpunkt der Bauvorbereitungs- und/oder
Planungsphase liegt in der (bau)technischen
Grundlagenermittlung, der Bedarfsplanung (Pas-
toralcheck), einem MaBnahmenkonzept sowie -
im Bedarfsfall - einer konkreten Architekturpla-
nung.

Ziel ist es, eine Entscheidungsgrundlage dafiir zu
schaffen, ob und in welcher Form und mit wel-
chen Nutzungen BaumaBnahmen realisiert wer-
den kénnen.

In dieser Phase sind bei Bedarf neben externen
Fachleuten (z.B. Befundung, Planung) und staat-
lichen Behdérden (z.B. Bundesdenkmalamt, Be-
zirkshauptmannschaft, Bauverwaltung Ge-
meinde etc.) auch die weiteren didézesanen Gre-
mien und Fachstellen (z.B. Glockenreferat, Or-
gelkommission, Kommission fir die liturgischen
Orte im sakralen Raum - ,Altarkommission™) ein-
zubinden.

Die Einbindung hat in Abstimmung mit dem di6-
zesanen Bauamts zu erfolgen.

4. Verkiirztes Bauverfahren
Auf der Basis der Absichtserkldarung des PKR und
der Stellungnahme des diézesanen Bauamts
kann unmittelbar nach der Stellungnahme der
Antrag um di6ézesane Baugenehmigung einge-
bracht werden.
Dies gilt insbesondere unter folgenden Voraus-
setzungen:

¢ Baukosten unter 50.000 Euro

e Dringlichkeit nachweisbar

¢ Anzahl der Gewerke ist Uberschaubar

e Zustimmung des Denkmalamts liegt vor.

5. Antrag um didzesane Baugenehmigung
Vor Einreichung bei einer staatlichen Baubehérde
ist die dibzesane Baugenehmigung bei der Fi-
nanzkammer schriftlich einzuholen. Dabei sind
folgende Unterlagen einzureichen:

a. PKR-Beschluss mit Beschreibung der ge-
planten BaumaBnahme

b. Architekturplan, wenn als Erganzung zur
Beschreibung (a) nitzlich

c. Aktuelle Kostenschatzung

d. Finanzierungsplan

Mit Vorliegen dieser Unterlagen kann vom Vor-
stand der Finanzkammer der Ditzese die kirchli-
che Baugenehmigung beschlossen und schriftlich
erteilt werden. Dies entspricht einer Genehmi-
gung im Sinne der geltenden PKR-Ordnung.

Damit kann mit der Umsetzung der BaumaB-
nahme gestartet werden. Die Vergabe von Bau-
auftragen sowie bei Bedarf die Einreichung von
Planen bei den entsprechenden Behérden kann
vorgenommen werden.



Bauauftrage ohne diézesane Baugenehmigung
sind nichtig.

6. Auftragsvergabe

Grundsatzlich ist vor Vergabe von Auftrdgen eine
Ausschreibung durchzufihren; dies gilt insbe-
sondere bei Auftragen mit einem Volumen von
Uber EURO 10.000 und/oder bei MaBnahmen an
Gegenstanden, denen geschichtliche, religidse,
kulturelle oder kinstlerische Bedeutung zu-
kommt, bei einer Altarraumgestaltung oder bei
denkmalgeschiitzten Gebduden.

In begriindeten Fallen kann das Bauamt von der
Verpflichtung einer Ausschreibung eine schriftli-
che Ausnahme erteilen (zum Beispiel Notsanie-
rung).

Bei der Vergabe der Auftrdge sind die Bestim-
mungen der Pfarrkirchenratsordnung uber die
Zeichnungsrechte einzuhalten.

7. Umsetzungsphase

Die Umsetzungsphase soll, dem Umfang der
BaumaBnahme angemessen, mit einem gemein-
samen Starttermin (Kickoff) begonnen werden.

8. Anderungen in der Planung und Ande-
rungen in der Kostenschatzung

Sollten vor Baubeginn oder im Verlauf des Bau-
geschehens Anderungen in der Planung und/o-
der Anderungen in der Kostenberechnung nétig
werden oder nitzlich erscheinen, die eine Um-
planung und/oder auch eine das Finanzierungs-
konzept tangierende Kostenerhéhung von mehr
als 10 % mit sich bringen, sind diese Anderungen
der Finanzkammer schriftlich vorzulegen.

9. Projektabschluss

Nach Beendigung der BaumaBnahmen ist eine
schriftliche Meldung vom Pfarrkirchenrat mit ei-
ner beigelegten Kostenaufstellung an das Bau-
amt zu Ubermitteln.

Die Auszahlung einer didzesanen Subvention er-
folgt nach Priifung der Endabrechnung.

10. Verkiirztes Genehmigungsverfahren fiir
Notsanierungen
Besteht aufgrund von Schaden an einem Bau-
werk unmittelbar Gefahr im Verzug oder ist auf-
grund von notwendigen baulichen MaBnahmen
die Betriebsfahigkeit flr einen Teilbereich oder
das gesamte Bauwerk kurz- bis mittelfristig nicht
mehr gegeben, so obliegt es nach Einschatzung
des Di6zesanen Bauamts, ein verkirztes Verfah-
ren durchzufliihren. Das positive Votum der daftir

verantwortlichen Organe bzw. Gremien des Bau-
herrn sowie der di6zesanen Fachstellen ist aber
auch in diesen Fallen sicherzustellen.



B. Genehmigungsverfahren fiir Glocken,
Lautewerk und Turmuhren

Bei allen Vorhaben an Glocken, Lautewerk und
Turmuhren ist nachfolgende Vorgangsweise ein-
zuhalten, unabhédngig davon, wie das Orgelvor-
haben finanziert wird bzw. unabhdngig einer
Subvention seitens der Didzese Feldkirch.

1. Beschluss des Pfarrkirchenrates (PKR)
Der Pfarrkirchenrat hat den Ankauf oder das
Erneuerungs- oder Restaurierungsvorhaben
zu beschlieBen und die in der jeweils gelten-
den Pfarrkirchenratsordnung enthaltenen
Bestimmungen einzuhalten.

2. Anmeldung beim Bauamt
Der Beschluss des PKR ist vor der Beauftra-
gung des Gewerkes bzw. vor dem Ankauf
beim Bauamt schriftlich anzumelden. Dabei
ist das Vorhaben zu beschreiben.

3. Stellungnahme des Glockenreferenten
Nach Anmeldung des Glockenvorhabens beim
Bauamt erfolgt eine schriftliche Stellung-
nahme durch den Glockenreferenten, welche
fur den Antragsteller bindend ist. Auf Basis
dieser Stellungnahme kénnen in der Folge ge-
gebenenfalls die entsprechenden Kostenvor-
schlage eingeholt werden. Aufgrund der Pro-
jektfreigabe durch den Glockenreferenten
kann eine Auftragserteilung erfolgen, sofern
nicht die Baufreigabe bei der Finanzkammer
einzuholen ist (siehe Pkt. 4).

4. Antrag um Baufreigabe
Bei einem Vorhaben mit einer GréBe ab Euro
6.000,- ist nach einer positiven schriftlichen
Stellungnahme durch den Glockenreferenten
zusatzlich schriftlich die Baufreigabe bei der
Finanzkammer einzuholen.

5. Ankauf bzw. die Auftragserteilung

Der Ankauf bzw. die Auftragserteilung an den
vom Glockenreferenten und gegebenenfalls
auch von der Finanzkammer genehmigten
Werkunternehmer erfolgt durch den Pfarrkir-
chenrat. Bei der Durchfiihrung des Vorhabens
ist der Glockenreferent der Diézese Feldkirch
einzubinden.

6. Projektabschluss
Nach Beendigung der Arbeiten ist eine schrift-
liche Meldung dem zustandigen Glockenrefe-
renten zu Ubermitteln. Bei Lieferung bzw.

nach Durchfiihrung des Werkes hat der Glo-
ckenreferent im Namen des Auftraggebers
das Vorhaben abzunehmen.

7. Zivile Verwendung

Sofern Glocken durch neue ersetzt werden und
die bisherigen Glocken keine kirchliche Verwen-
dung mehr finden, ist an den zustandigen Ordi-
narius ein Ersuchen um eine Profanierung zu
richten.



C. Genehmigungsverfahren fiir Orgeln

Bei einer Neuanschaffung (Kauf, Neubau) einer
Orgel oder einem Abbruch, Umbau, Restaurie-
rung, Sanierung, Reparatur oder Transferierung
einer bestehenden Orgel ist nachfolgende Vor-
gangsweise einzuhalten, unabhangig davon, wie
das Orgelvorhaben finanziert wird bzw. unab-
hdngig einer Subvention seitens der Dibdzese
Feldkirch.

1. Beschluss des Pfarrkirchenrates (PKR)
Vor einem Orgelvorhaben soll im Pfarrkirchenrat
vorab dariiber beraten und entschieden werden,
ob und wie sich dieses in den Rahmen der finan-
ziellen Anforderungen der Pfarre einordnen lasst.
Ein Orgelvorhaben soll ebenso von den liturgi-
schen Erfordernissen her Uberprift werden.

2. Anmeldung bei der Orgelkommission

Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Orgelkom-
mission alle Orgelvorhaben rechtzeitig, d.h. vor
Beginn der geplanten Arbeiten bzw. vor der Pla-
nung eines Ankaufes udgl. beim zustandigen Or-
gelreferenten mitzuteilen und die vorhandenen
Unterlagen vorzulegen.

Die Orgelkommission ist bei Orgelvorhaben zu
konsultieren, deshalb hat der Auftraggeber auch
daflir zu sorgen, dass das Tatigwerden der Or-
gelkommission nicht verhindert oder einge-
schrankt wird.

Der Auftraggeber hat der Orgelkommission eine
verantwortliche Person als Ansprechpartner aus
dem Kreis des Pfarrkirchenrates zu nennen, der
fur den Auftraggeber gegenliber der Orgelkom-
mission vertretungsbefugt ist.

Die Aufgaben und Befugnisse der Orgelkommis-
sion ergeben sich aus den Richtlinien fur die Or-
gelkommission der Di6zese Feldkirch in der je-
weils geltenden Fassung.

3. Stellungnahme der Orgelkommission
Nach Anmeldung des Orgelvorhabens erfolgt
eine schriftliche Stellungnahme der Orgelkom-
mission sowie - sofern die duBere Form der Or-
gel verandert werden soll oder ein Orgelneubau
geplant ist bzw. eine Restaurierung des Orgel-
projekts geplant ist - zusatzlich die schriftliche
Stellungnahme des Bauamts der Didzese Feld-
kirch. In jedem Fall ist beztiglich der architekto-
nischen Bedingungen in den Gegebenheiten des
jeweiligen Kirchenraumes vom Auftraggeber die
schriftliche Zustimmung des Di6ézesanbaumeis-
ters einzuholen.

4. Antrag um Baufreigabe

Vor Einreichung bei einer staatlichen Baubehodrde
und/oder Erteilung einschlagiger Auftrage ist die
Freigabe bei der Finanzkammer schriftlich einzu-
holen. Dabei sind folgende Unterlagen einzu-
reichen:

a. PKR-Beschluss

b. Schriftliche Stellungnahme der Or-
gelkommission und bei Erfordernis
des Didzesanen Bauamts

c. Aktuelles Angebot

d. Finanzierungskonzept

Auftrage, die ohne schriftliche Baufreigabe erteilt
wurden, sind rechtsunwirksam.

5. Vertragsabschluss

Der Vertrag mit dem Auftragnehmer wird allein
durch den beauftragten kirchlichen Rechtstrager
(Pfarre, Pfarrkirche udgl.) als Auftraggeber auf
dessen Kosten und Risiko geschlossen.
Vertragsabschlisse bedtirfen zu ihrer Rechtsglil-
tigkeit der kirchenbehoérdlichen Genehmigung
der Didzese Feldkirch (sog. Ordinariatsklausel).
Vor Unterzeichnung ist die Zustimmung der
Rechtsabteilung der Ditzese Feldkirch einzuho-
len. Im Ubrigen wird auf die jeweils geltende
Pfarrkirchenratsordnung der Dibzese Feldkirch
verwiesen.

6. Projektabschluss

Nach Abschluss der in Auftrag gegebenen Arbei-
ten ist allein die Orgelkommission flir die Kollau-
dierung zusténdig, weshalb vor der Abnahme die
Orgelkommission sowie weiters das Bauamt der
Diozese Feldkirch schriftlich zu verstandigen ist.



D. Antrag um Subvention

Die Vergabe von Subventionen erfolgt nach MaB-
gabe der budgetaren Mdoglichkeiten der Didzese
unter Bedachtnahme auf die Notwendigkeit und
Dringlichkeit der anstehenden BaumaBnahme
und auf die jeweilige finanzielle Situation der
Pfarre (des Bauwerbers).

Voraussetzungen flr die Vergabe einer Subven-
tion sind:

1. Ein schriftliches Subventionsansuchen an die
Finanzkammer, welches gemeinsam mit dem
Ansuchen um diézesane Baugenehmigung
eingebracht wird.

2. Die gleichzeitige Subventionierung mehrerer
groBerer BaumaBnahmen in einer Pfarre ist
nicht moglich.

3. Ansuchen fur BaumaBnahmen mit Baukosten
Uber 50.000 Euro sind spatestens zum 31.
Oktober im Vorjahr jenes Jahres einzu-
reichen, in welchem die Umsetzung der Bau-
maBnahme geplant ist.

4, Subventionsansuchen fir BaumaBnahmen,
deren Abwicklung nicht entsprechend dieser
Bauordnung erfolgt oder erfolgt ist, kdnnen
finanziell nicht unterstiitzt werden.

Die Auszahlung der Subvention erfolgt in der Re-
gel nach Abschluss des Bauvorhabens und nach
Prifung der Endabrechnung. Bei gréBeren Bau-
vorhaben kdénnen Teilzahlungen vereinbart wer-
den.



C020000

Bischofliches Ordinariat Bauamt

Prozesse im Kirchlichen Bauen

Die Diozesane Bauverfahrensordnung bildet den kirchenrechtlichen Rahmen von Baumaffnahmen. Im Kapi-
tel ,Prozesse im Kirchlichen Bauen® wollen wir die in der Bauverfahrensordnung vorkommenden Begriffe
erlautern und Leitfaden sowie Hilfsmittel bei Baumafnahmen vorstellen. Konkret geht es um Fragen wie:

e Welche Arten von Baumafinahmen gibt es?

e Was fillt alles darunter (Bauwerke)?

e  Wie lauft so ein Bauprozess im Kirchlichen Bauen ab (Ablaufschema)?
e  Wer ist alles mit dabei / einzubinden (Beteiligte und Zustindigkeiten)?

Bei der Durchfiithrung einer kirchlichen Baumafnahme handelt es sich um einen Prozess, in dem samtliche
Aspekte bestmoglich aufeinander abgestimmt werden sollen. Dies sind in erster Linie

e pastorale - d.h. Verkiindigung, Liturgie, Caritas, Gemeinschaft, Gemeindeentwicklung, etc.
e bauliche - d.h. Architektur, Denkmalpflege, Baukultur, Bau- und Gebdudetechnik, Kunst, etc.
e dkonomische und 6kologisch-gesellschaftliche — d.h. Schépfungsverantwortung, Finanzierung, etc.

Der Pfarrkirchenrat einer Pfarre ist fiir Baumafinamen an der Kirche, an pfarrlich genutzten Gebauden wie
bspw. am Pfarrhof, Pfarrsaal u.d., verantwortlich. Ebenso ist er zusténdig fiir Filialkirchen, einen vorhande-
nen Kindergarten und bauliche Mafinahmen auf Friedhofen.

Vor der Entscheidungsfindung ist im Pfarrkirchenrat der Bedarf, eine mogliche zukiinftige Nutzung der
Raume und die Finanzierbarkeit zu priifen. Bei einer gemischten Nutzung (Pfarre und Vermietung) ist schon
bei den Erstiiberlegungen das Di6zesane Bauamt der Digzese einzubeziehen.

Sehr grofle Projekte, wie z. b. Neubauten oder Gesamtsanierungen von Kirchen, sollen in enger Abstimmung
mit dem Pfarrgemeinderat entwickelt werden, wobei sich die Einrichtung von Bauausschiissen / Projekt-
gruppen udgl. fiir solche Projekte sehr bewihrt hat.

Die Durchfiihrung von Baumafinamen ist in den folgenden Blittern, v.a. aber im Ablaufschema (C020100)
ausfiithrlich beschrieben.

Zu beachten:

e Dadie Prozesse beim kirchlichen Bauen oft vielfiltig und mit zahlreichen Beteiligten versehen sind,
soll das Ablaufschema zur Ubersicht und Handhabung dienen. Dieses ist bei den einzelnen Punkten
verlinkt, sprich die Erlauterungen zu den einzelnen Phasen konnen digital per Mausklick hochgeru-
fen werden.

Hinweis:

e Die im Textfeld blau markierten Schriftziige sind Verlinkungen zu anderen, mit diesem Text inhalt-
lich verbundenen Seiten. Uber einen Doppelklick kommen Sie zum jeweiligen Thema.

Ansprechpartner:

Ditzesanes Bauamt

Markus Fulterer Stand: 12.09.2024 1/1


https://akurit.de/ueber-uns/wissenswert/historische-putze
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C020100%20Ablaufschema.pdf
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C020100R

Bischofliches Ordinariat Bauamt

Ablaufschema

Die Bauverfahrensordnung der Diozese, die im vorangegangenen Kapitel in Textform aufliegt, bildet den
Rahmen fiir prozessuale Ablaufstrukturen von Baumafinahmen im kirchlichen Bauen. Um dies zu
veranschaulichen, wurde ein Ablaufschema erarbeitet, das die wesentlichen Punkte grafisch
veranschaulichen soll.

Da wir neben groferen Baumafnahmen wie bspw. komplexe Renovierungen und/oder Umbauten auch
kleinere Baumafinahmen wie bspw. Sockelputzsanierungen udgl. haben, finden Sie auf den folgenden Seiten
2 Ablaufschemen: einmal fiir lingere und einmal fiir kiirze Baumafnahmen. Damit soll ein strukturierter
Bauprozess ermoglicht werden. Gleichzeitig soll dieser nicht starr sein, um kiirzere Verfahren zu
ermoglichen.

Zu beachten:

e Die zwei Ablaufschemen sind so konzipiert, dass mittels Mausklick auf die Zahlen ein
Erlauterungstext erscheint. Bei erneutem Anklicken kommt entweder der fortlaufende Text oder
das Hauptbild wieder. Diese Interaktivitat funktioniert leider nicht auf einem Internetbrowser
sondern nur, wenn die Datei heruntergeladen wird.

e Das Ablaufschema ist dann jeweils auch Teil der Stellungnahme des Didzesanen Bauamts.

Ansprechpartner:

Ditzesanes Bauamt

Markus Fulterer Stand: 07.10.2024

1/1


C010000%20Diözesane%20Bauverfahrensordnung.docx
mailto:bauamt@kath-kirche-vorarlberg.at?subject=Aktuell%20geplante%20Baumaßnahmen%20in%20Pfarre

AUSFUHRLICHES ABLAUFSCHEMA BEI KIRCHL. BAUMASSNAHMEN

ABSICHTSERKLARUNG

mit einer Terminanfrage beim Bauamt
flr einen gemeinsamen Ersttermin

PKR

STELLUNGNAHME

des Di6zesanen Bauamts mit einem
Leitfaden zur Projektabwicklung

Di6zesanes Bauamt ¢e——

o>
ERSTSITZUNG '
der beteiligten Pfarrgremien mit dem Di6z. Bauamt

PKR
Di6zesanes Bauamt

PKR-BESCHLUSS

des Di6zesanen Bauamts mit einem
Leitfaden zur Projektabwicklung

zur Ausarbeitung des Projektziels + Fahrplan
PKR

VORPROJEKTIERUNG

mit Erarbeitung der Planungsgrundlagen
(bspw. Bestandsanalysen, Nutzerkonzepte, udgl.)

PKR
Di6zesanes Bauamt

PKR
Di6zesanes Bauamt

PKR-BESCHLUSS

PKR

zur Umsetzung der geplanten
BaumalRnahmen

GENEHMIGUNG + SUBVENTION

Erstellen eines Ansuchens um di6éz. Baugenehmi-
gung und Subvention beim Finanzkammervorstand

Finanzkammer

PLANUNGSPHASE
mit Erarbeitung eines MalBnahmenkonzepts, der
Kostenschatzung und eines Finanzierungsplans

BAUSTARTSITZUNG PKR

Kick-off zur Umsetzungsphase o Dizesanes Bauamt
mit Einbindung der Pfarrgemeinde Finanzkammer

AUSFUHRUNGSPLANUNG

Erstellen der Ausfiihrungspléane, Ausschreibungen ,
Angeboten und Aktualisierung der Kosten

Di6zesanes Bauamt

VERGABESITZUNG 7 PKR

mit Klarung der Baubegleitung und Didzesanes Bauamt
der Baugruppe der Pfarre

BAUSTART

mit ev. Bausegen oder 6ffentlichem Bau-
start, gekoppelt mit Spendenaktionen

Di6zesanes Bauamt

BAUAUSFUHRUNG PKR

Umsetzung der BaumalRRnahmen Di6 B t
geleitet von Baubegleitung I0zesanes bauam

PKR

Didzesanes Bauamt PROJEKTABSCHLUSS

Baufertigstellung mit Dokumentation, Kosten-
Finanzkammer auflisthung und Information an Diézese
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KURZES ABLAUFSCHEMA BEI KIRCHLICHEN BAUMASSNAHMEN

ABSICHTSERKLARUNG

mit einer Terminanfrage beim Bauamt
flr einen gemeinsamen Ersttermin

STELLUNGNAHME

des Di6zesanen Bauamts mit einem
Leitfaden zur Projektabwicklung

Diozesanes Bauamt e———

VORBEREITUNGSPHASE PKR

mit Erarbeitung eines MaBnahmenkonzepts, der Di& B t
Kostenschatzung und eines Finanzierungsplans I0zesanes bauam

PKR-BESCHLUSS

zur Umsetzung der geplanten
BaumalRnahmen

PKR

GENEHMIGUNG + SUBVENTION PKR

Erstellen eines Ansuchens um di6z.Baugenehmigung — ® Dizesanes Bauamt
und Subvention beim Finanzkammervorstand Finanzkammer

PKR ' BAUAUSFUHRUNG

Didzesanes Bauamt Umsetzung der BaumaBnahmen
geleitet von Baubegleitung

PROJEKTABSCHLUSS | PKR
Baufertigstellung mit Dokumentation, Kosten- —® Didzesanes Bauamt

auflisthung und Information an Di6zese Finanzkammer
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Bauwerke (Begriffe und Erliuterungen)

Beim Kirchlichen Bauen gibt es unterschiedliche Bauwerke, die der Bauverfahrensordnung der Digzese
Feldkirch unterliegen. Aus diesem Grund wird hier eine kurze Auflistung mit

Gebaude:

e Sakralbauten wie Kirchen und Kapellen
e Profane Gebdude wie Pfarrhofe, Pfarrheime, Kaplan- und Mesnerhiuser udgl.

Nebenanlagen:

e Friedhofe
e Girten
e  Mauern (bspw. Friedhofe)

Einrichtungen:

e Kunstinventar wie Altire, Kanzeln
e Kunstwerke wie Figuren, Statuen, etc.
e Technische Ausstattungen wie Heizungsanlagen, Elektroverteiler, udgl.

Klein-und Flurdenkmaler:

e Bildstocke
e  Weg- und Sithnekreuze

Zu beachten:

o Gut 95% dieser genannten Bauwerke unterliegen dem Denkmalschutz. Deshalb ist mit
entsprechender Umsicht vorzugehen. Jede Baumafinahme, Instandsetzung, Restaurierung,
Verianderung, in welcher Form auch immer, oder beabsichtige VeriuRerung bedarf neben der
Genehmigung des Finanzkammervorstands auch eine schriftliche Genehmigung des
Bundesdenkmalamts. Um sicherzugehen, ob ein Bauwerk im Denkmalschutz steht, ist beim
Bundesdenkmalamt nachzufragen.

Ansprechpartner:

Diozesanes Bauamt

Markus Fulterer Stand: 12.09.2024
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Baumaflinahmen (Definition und Erliuterung)

Ergianzend bzw. erlduternd zu den in der Diozesanen Bauverfahrensordnung erwihnten Begriffen werden
hier die Begriffe der einzelnen, moglichen Baumafinahmen angefiihrt.

Neubau (NB): Ein Neubau ist die Errichtung eines neuen Bauwerks.

Umbau (UB): Ein Umbau bezeichnet die bauliche Verinderung eines bestehenden Bauwerks moglichst

innerhalb der bestehenden Bauwerkskubatur (mit Ausnahme bspw. der Errichtung neuer Dachgaupen odgl.).

Zubau (ZB): Ein Zubau ist die bauliche Erginzung an ein bestehendes Bauwerk auflerhalb der best. Kubatur.

Abbruch (AB): Der Abbruch bezeichnet den Abriss eines Bauwerks oder Teile eines Bauwerks inkl. deren
Entsorgung.

Renovierung (REN): Renovierungen sind Baumanahmen zur Entfernung von Schiden und Mingeln mit dem

Ziel der Wiederherstellung der historischen Substanz. Meist erfolgt dies mit historischen Materialien oder

an den historischen Bestand angepasste Materialien, mdglichst sanft und ohne groflere Eingriffe in die (Bau-)

Substanz. ,In der Denkmalpflege [bedeutet Renovierung] die Erneuerung des Erscheinungsbildes durch
Ersatz von Teilen seiner iberkommenen Substanz oder Aufbringen einer neuen Schicht“!

Sanierung (SAN): Sanierungen sind Eingriffe in die historische Substanz, durch die mittels zusitzlicher
bautechnischer Mafinahmen (wie bspw. Dammung, Lehmschlagabdichtung, Fundamentverstirkung, etc.)
der Erhalt und die Nutzung des Bauwerks gesichert werden soll. Durch die starken Eingriffe und
Verianderungen der historischen Substanz mit u.a. modernen Baumaterialien tibersteigt die Sanierung die
MaRnahmen einer Renovierung. Eine Sanierung kann auf ein gesamtes Bauwerk oder Bauwerksteile
bezogen sein, so dass auch Kombinationen von Renovierungen und Sanierungen moglich sind (bsw.
Innenrenovierung mit thermischer Sanierung der Fenster).

Restaurierung (RES): Restaurierungen sind hauptsichlich bei Kunstgegenstinden und Inventar in unserem
Fall anzutreffen. ,Es sind alle Mafnahmen, die der Erhaltung und Erneuerung [einer] teilweise verfallener
Denkmalsubstanz dienen....Einer Restaurierung geht immer die Konservierung, d.h. die rein materielle
Sicherung des iiberkommenen Bestandes voraus.“?

! Siehe KRAUSE, Karl-Jiirgen: Lexikon Denkmalschutz+Denkmalpflege, S 281.

2 Siehe KRAUSE, Karl-Jiirgen: Lexikon Denkmalschutz+Denkmalpflege, S283.

Markus Fulterer Stand: 12.09.2024
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Umgestaltung (UG): Eine Umgestaltung ist eine Verinderung einer bestehenden Gestaltung mit u.a. auch
neuen Einzelelementen, bspw. die Stufenveranderung im Altarraum mit neuen liturgischen Elementen.

Neugestaltung (NG): Eine Neugestaltung ist eine Neuschaffung eines (kiinstlerischen) gestalterischen
Gestaltungskonzepts mit teilweise veranderter Funktionsnutzung, wie bspw. die Neugestaltung eines
Friedhofs iiber den gesamten Friedhofsbereich oder die Neugestaltung eines Altarraumes die Vergroferung
in das Kirchenschiff, wo vor vorher nur Versammlungsraum war

Zu beachten:

e Da Bauen oft eine umfangreiche, manchmal auch komplexe Angelegenheit ist, kann es auch zu
Kombinationen von ein- oder mehreren Baumafinahmen bei einem Projekt kommen.

e Die Bezeichnung der Baumafnahmen findet sich auch in der Stellungnahme des Diézesanen
Bauamts im Projekttitel wieder.

Ansprechpartner:

Diozesanes Bauamt - Markus Fulterer

Markus Fulterer Stand: 12.09.2024 2/2
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Beteiligte und deren Zustindigkeiten

Je nach Art des Gebiudes und der geplanten Baumafnahme kann die Zahl der Beteiligten stark variieren.
Auf Seite der Pfarre ist zur Unterstiitzung des PKR ist oft ein Projekt- oder Bauausschuss sinnvoll. Dieser
steht dem PKR beratend zu Verfiigung, die Entscheidungskompetenz liegt beim PKR.

Die Frage der Zusammensetzung hingt entscheidend davon ab, um was es geht. Je nach Grofe und Art der
Baumafnahme kann folgender Personenkreis in Frage kommen:

Pfarrer

stellvertretende:r Vorsitzende:r des Pfarrkirchenrats
Gemeindeleiter oder Organisationsleiter

Mitglied des Pfarrgemeinderates

Bauexperte

Finanzexperte

Marketingexperte

Fundraisingexperte

evt. Vertreter eines Partners (z.B. Gemeinde)

Neben der Pfarre sind natiirlich auch andere, v.a. behordliche Stellen in den Bauprozess als Beteiligte
einzubinden.

e Diozese Feldkirch - wie die Finanzkammer, das Glockenreferat, die Orgelkommission bis hin zur
Kommission fiir liturgische Orte im sakralen Raum

e Staatliche Behorden — wie das Bundesdenkmalamt, lokale Baubehorden udgl.

e Externe Planer — wie Architekten, Heizungs- und Elektrofachplaner udg].

e Subventionsgeber — wie die Kulturabteilung des Landes Vorarlberg, der
Schopfungsverantwortungsfonds der Diozese udgl.

Hier ist ein beispielhaftes Organigramm dargestellt, das die Zustandigkeiten innerhalb der einzelnen
Gremien darstellt.

BETEILIGTE BEI EINEM
KIRCHLICHEN BAUVORHABEN
|

e p—

DRGAMSATIONS - = Ty
R SEILEORGE L PPARRAKTIVE. LRITUG. BUNDESDENKMAL BAUBZNORDE B T

..........

Bl I [ ]

IINANZKAMNER ARTWTERT FACHPLANIR e Baua
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Zu beachten:
e  Esist meist wenig sinnvoll, wenn der Pfarrkirchenrat vollstindig im Projektteam vertreten ist.
Wichtig ist, dass Experten unterschiedlicher Ausrichtung und Vertreter der Arbeitspakete
(organisieren — planen - finanzieren) dabei sind.

e Auch die Interessengruppen selbst (Kirchenchor, Jugend, zukiinftige Mieter usw.) werden im
Projektteam eher nicht vertreten sein, weil sie durch ihr eigenes Anliegen befangen sind und daher
Entscheidungen erschweren. Umso wichtiger ist es, verlissliche Wege einer guten Einbindung der
Interessengruppen sicherzustellen

Ansprechpartner:

Diozesanes Bauamt

Markus Fulterer Stand: 12.09.2024
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Pfarre

Wie vorangehend in Kapitel , Beteiligte und Zustindigkeiten® erlautert, sind v.a. bei grofleren Baumafinah-
men mehrere Beteiligte der Pfarren mit dabei.

Dabei trigt der Pfarrkirchenrat als zustindiges Gremium fiir die baulichen Mafinahmen einer Pfarre einen
wesentlichen, v.a. organisatorischen wie auch rechtlichen Anteil. Sdmtliche Vertrége sind im 4-Augenprinzip
vom Pfarrkirchenratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter zu unterzeichnen. Ohne deren Unterfertigung
sind die Vertrige nicht rechtsgiiltig. Wichtige Entscheidungen sind nur mittels PKR-Beschluss giiltig (wie
bspw. Ansuchen um diézesanen Baugenehmigung und Subvention udgl.).

Oft wird eine Projektgruppe oder Bauausschuss dem Pfarrkirchenrat unterstiitzend zur Seite gestellt. Ent-
scheidungen von Projektgruppe/Bauausschuss sind Empfehlungen an den Pfarrkirchenrat. Die letztgiiltige
Entscheidung trifft der Pfarrkirchenrat.

Die Seelsorge und Organisationsleitung ist nicht nur durch den Pfarrmoderator vertreten. Auch Pastoralas-
sistent:innen, Gemeindeleiter:innen und viele mehr, die in Seelsorge und Pfarrorganisation titig sind, stellen
einen unverzichtbaren Beitrag bei groferen Baumafnahmen dar. So kann {iber Veranstaltungen wie Bause-
gen, Baustellengottesdienste udgl. die Pfarrgemeinde mit den Verdnderungen vertraut gemacht werden aber
auch Verstiandnis und Spendenbereitschaft rekrutiert werden.

Der Pfarrgemeinderat sollte gerade bei grofleren Baumanahmen gut eingebunden werden. Dies kann durch
eine Teilnahme im Bauausschuss gut gelingen. Gerade Themen wie Spendenaktionen, Offentlichkeitsarbeit
udgl. benétigen ein umfangsreiches Netzwerk und Personen.

Ehrenamtliche T4tigkeiten beim Bauen sind oft fiir ein Gelingen entscheidend. Daher sind ist der friithzeitige
Einbezug von Pfarrfreiwilligen nicht nur kostenreduzierend, sondern auch fiir das Gemeinschaftsgefiihl ei-
ner Pfarre wichtig. Selbst wenn jemand nicht finanziell die Moglichkeiten besitzt, sind auch kleine Tatigkei-
ten wie regelmifiiges Reinigen, Auf- und Zusperren udgl. wichtige Unterstiitzungen bei Bauprojekten.

Zu beachten:

e Beisamtlichen Dokumenten, wie Vertrigen, Ansuchen, etc. ist auf die korrekte Bezeichnung des
Auftraggebers/Einreichers zu achten. So ist oft nicht die Pfarre Auftraggeber, sondern bspw. die
Pfarrpfriinde oder die Pfarrkirche. Die korrekte Bezeichnung ist dem Grundbuch zu entnehmen.

e Auch die Registernummern sind wesentlich fiir bspw. Forderungsansuchen beim Bundesdenkmal-
amt oder anderen 6ffentlichen Fordergebern. Die Registernummer kann bei der Rechtsstelle nach-
gefragt werden.

e Der Umgang mit Ehrenamtlichen bei Baumafnahmen ist in einem eigenen Kapitel noch genauer

erldutert.

Ansprechpartner:

Diozesanes Bauamt - Markus Fulterer
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Diozese

Wie in Kapitel ,Beteiligte und deren Zustandigkeiten® kurz erlautert, sind neben dem Didzesanen Bauamt
v.a. bei grofReren Baumafnahmen auch andere Abteilungen der Digzese involviert. Sie unterstiitzen die
Pfarre bei weiterfiihrenden Themen, die mit Baumafnahmen untrennbar verbunden sind, wie

e [Finanzkammer - zustindig fir Finanzierungsfragen und kirchenbehordliche Genehmigungspro-
zesse wie das Ansuchen um Baufreigabe und Subvention

e Pfarrservice — unterstiitzend bei Themen wie Bauwesens- und Haftpflichtversicherung udgl.

e  Welthaus — unterstiitzt bei Fragen der Schopfungsverantwortung und insbesondere bei Férderun-
gen im Zusammenhang mit Energieeinsparung

e Rechtsstelle — ist bspw. fiir die Ordinariatsklausel zustindig, die bei Bauansuchen an staatliche Be-
horden einzuholen ist.

e Liegenschaftsverwaltung — zustandig bei Themen, die Grundstiicke wie Liegenschaften an sich be-

treffen, so bspw. alle Baurechtsfragen udgl.
e DPastoralamt - zustdndig fiir simtliche pastorale Themen, die auch das Bauen betreffen so u.a. den
Pastoralcheck udgl.

Neben den Abteilungen sind auch Gremien des Diozesanen Bauamts v.a. bei Spezialthemen mit im Boot.
Dies betrifft v.a.

e  Orgelkommission

o Aufgaben
= Beratung der Pfarren bei Restaurierungs-, Renovierungs- und
Verianderungsarbeiten von Orgeln gemeinsam mit dem Digzesanen Bauamt
= Zustindig fiir die Genehmigungsverfahren innerhalb der Diozese Feldkirch-
Schnittstelle fiir die Genehmigungsverfahren beim Bundesdenkmalamt — Abteilung
fiir Spezialmaterie in Wien
=  Unterstiitzung bei Angebotspriifung und Ausschreibungs- sowie Vergabeverfahren
o Personen
= Bernhard Loss, Orgelreferent
= Helmut Binder
= Johannes Himmerle
= Siegfried Adelberger
o Zusammenarbeit mit Diozesanen Bauamt:
= Orgelwerk - Orgelkommission
= Erscheinungsbild im Raum (bspw. Orgelprospekt) - Diézesanes Bauamt Glocken-
referat
e Glockenreferat
o Aufgaben
= Beratung und Unterstiitzung bei Restaurierung in Glockentiirmen
= Stellungnahme in Genehmigungsverfahren fiir Glocken, Turmuhren und Laute-
werk
=  Unterstiitzung bei Angebotspriifung und Ausschreibungs- sowie Vergabeverfahren
o Personen
= Michael Fliri, Glockenreferent
o Zusammenarbeit mit Diozesanem Bauamt
= Bauliche Mafinahmen bei Glockenwerk

Markus Fulterer Stand: 12.09.2024 1/2
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e Kommission fiir die liturgischen Orte im Sakralen Raum (Altarkommission)

o Aufgaben
=  Beratung der Pfarren bei Verdnderungen und Neugestaltungen im Altarraum
= Beratung des Dibzesanen Bauamts fiir die Neusituierung der liturgischen Orte und
deren Gestaltung mit der Materialisierung
= Beratung des Bischofs in Entscheidungen zur Frage der Altarraumgestaltung und
deren Elemente (Empfehlungsschreiben)
= Teilnahme an baukiinstlerischen Wettbewerben im Rahmen der Sachjury fiir die
Belange der Altarraumgestaltung
o DPersonen
= Rudolf Bischof, Bischofsvikar
=  Hubert Lenz, Generalvikar
= Stefan Biondi, Pfarrvikar
=  Verena Konrad, Leiterin des Vorarlberger Architekturinstituts
=  Philipp Supper, Bischofssekretir
= Markus Fulterer, Leiter des Didozesanen Bauamts

e Diodzesankonservator

o Aufgaben
=  Wissenschaftlich-kunsthistorische Aufarbeitung der kunsthistorischen und
kiinstlerischen Zeugnisse der Didzese
= Lesbar und verstehen der Botschaft der Werke
= Unterstiitzung und Beratung der Pfarren bei konkreten Inventar- und
Restaurierungsfragen in Zusammenarbeit mit dem Didzesanen Bauamt
=  Vermittlungsprogramme wie Lehrgang fiir Kirchenraumpadagogik udgl.
= Vortrige und Publikationen zu kunsthistorischen Themen
o Personen
= Othmar Lisser, Diozesankonservator
= Katharina Korber, Kunstinventarisierung
o Zusammenarbeit mit Dizesanem Bauamt
= Inventar im Zuge von Gesamtrenovierungs- und -restaurierungsarbeiten

Zu beachten:

=  Grundsitzlich werden Baumanahmen von Beginn an mit dem Didzesanen Bauamt abgestimmt.
Daher wird auch bereits in der Stellungnahme des Diozesanen Bauamts bei erforderlichen staatli-
chen Genehmigungsverfahren darauf hingewiesen. Sicherheitshalber empfiehlt es sich, Kontakt mit
dem Ditzesanen Bauamt aufzunehmen.

Ansprechpartner:

Digzesanes Bauamt
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Staatliche Behorden und Institutionen

Bediirfen Baumafnahmen nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen einer Genehmigung staatlicher
Behorden, so ist diese von den zustindigen Organen des/der kirchlichen Rechtstriger:in zu beantragen. D.h.
auch fiir staatlichen Bauverfahren benétigt es die kirchenrechtliche Zustimmung (Ordinariatsklausel).
Anders ausgedriickt: ohne Einholen der Ordinariatsklausel ist ein staatlicher Baubescheid nicht giiltig.

Auch umgekehrt gilt: Kénnen fiir die Baumafnahmen notwendige Genehmigungen staatlicher Behorden
nicht erlangt werden, gilt die kirchenbehordliche Genehmigung als aufgehoben.

Bei Baumafinahmen, die nicht iiber das Diozesane Bauamt abgewickelt werden, sind die entsprechenden

Bestimmungen der Vibg. Bauordnung i.d.g.F. seitens der zustindigen des/r kirchlichen Rechtriger:in zu
beachten. Das Diozesane Bauamt ist von der Antragstellung und Erledigung durch den Pfarrkirchenrat
schriftlich zu verstindigen.

Die bei Baumafinahmen anzuwendenden staatlichen Gesetze und Vorschriften i.d.g.F. sind seitens der
zustindigen Organe des/r kirchlichen Rechtrigers:in zu beachten und deren Einhaltung zu iiberwachen
bzw. verantwortliche Personen hierfiir den zustindigen staatlichen Dienststellen namhaft zu machen. Dies
betrifft z.B. das — Bauarbeitenkoordinationsgesetz und das —Arbeitnehmer/innenschutzgesetz.

Bei der Durchfithrung von Baumafinahmen im kirchlichen Bereich sollte bedacht werden, dass tiber rund
95% aller kirchliche Gebdude denkmalgeschiitzt sind. Stehen kirchliche Bauwerke unter Denkmalschutz, so
bedarf jede beabsichtigte Verauflerung, Veranderung, Instandsetzung, Restaurierung oder ein Abbruch der
Genehmigung des Bundesdenkmalamtes. Das Diozesane Bauamt ist von der Antragstellung und Erledigung
durchschriftlich zu verstdndigen.

Die Pfarre hat bei der Durchfithrung einer groferen Baumainahme eine fachlich qualifizierte BauKG zu
bestellen, welche die gesamte Baudurchfithrung zu tiberwachen und laufend das Einvernehmen mit dem
Di6zesanen Bauamt herzustellen hat. Der Pfarrkirchenrat ist dabei regelmifig zu informieren. Bei
Pflichtverletzungen muss von der Bauaufsicht die Haftung iibernommen werden.

Zu beachten:

e  Grundsitzlich werden Baumafinahmen von Beginn an mit dem Di6zesanen Bauamt abgestimmt.
Daher wird auch bereits in der Stellungnahme des Diozesanen Bauamts bei erforderlichen
staatlichen Genehmigungsverfahren darauf hingewiesen. Sicherheitshalber empfiehlt es sich,
Kontakt mit dem Didzesanen Bauamt aufzunehmen.

Ansprechpartner:

Diozesanes Bauamt - Markus Fulterer
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